
BGer 8C_203/2019 vom 18. Juli 2019
Bundesgericht, 2019-07-18, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_203_2019

FR: TF 8C_203/2019 du 18 juillet 2019

IT: TF 8C_203/2019 del 18 luglio 2019

Erwägungen

E. 1
Das Bundesgericht prüft die Eintretensvoraussetzungen von Amtes wegen und mit freier
Kognition ( Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 139 V 42 E. 1 S. 44). Da die Beschwerde an das
Bundesgericht ein reformatorisches Rechtsmittel ist ( Art. 107 Abs. 2 BGG ), darf sich die
beschwerdeführende Partei grundsätzlich nicht darauf beschränken, die Aufhebung bzw.
Rückweisung des angefochtenen Entscheids zu beantragen, sondern muss einen Antrag in
der Sache stellen. Sie hat demnach anzugeben, welche Punkte des Entscheids angefochten
und welche Abänderungen des Dispositivs beantragt werden. Grundsätzlich ist ein
materieller Antrag erforderlich, damit die Beschwerde zulässig ist, ausser wenn das
Bundesgericht ohnehin nicht reformatorisch entscheiden könnte ( BGE 137 II 313 E. 1.3 S.
317; 136 V 131 E. 1.2 S. 135; 134 III 379 E. 1.3 S. 383; 133 III 489 E. 3.1 S. 489). Das
Begehren kann sich aus der Begründung oder aus der Begründung zusammen mit dem
formellen Antrag ergeben ( BGE 136 V 131 E. 1.2 S. 135 f.; 134 III 235 E. 2 S. 236 f.; 133
II 409 E. 1.4.1 S. 415).

Der Beschwerdeführer stellt keinen rein kassatorischen Antrag. Er beantragt nämlich, es
seien der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Sache zwecks Neubeurteilung seines
Leistungsanspruchs an die Vorinstanz oder die IV-Stelle zurückzuweisen. Aus der
Beschwerdebegründung geht hervor, dass nach seiner Auffassung der Invaliditätsgrad
anders zu berechnen ist. Der Antrag erweist sich somit als zulässig und auf die Beschwerde
ist einzutreten (vgl. auch Urteil 8C_827/2018 vom 10. April 2019 E. 1).

E. 2
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung
nach Art. 95 f. BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes
wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Dennoch prüft es - offensichtliche Fehler vorbehalten -
nur die in seinem Verfahren gerügten Rechtsmängel (Art. 42 Abs. 1 f. BGG; BGE 135 II
384 E. 2.2.1 S. 389). Es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann ihre Sachverhaltsfeststellung von Amtes
wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels
für den Verfahrensausgang entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1, Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 3
Das kantonale Gericht hat die rechtlichen Grundlagen über die Erwerbsunfähigkeit ( Art. 7
Abs. 1 ATSG ), die Invalidität ( Art. 8 Abs. 1 ATSG ), die Voraussetzungen des
Rentenanspruchs ( Art. 28 IVG ), die Invaliditätsbemessung nach der allgemeinen Methode
des Einkommensvergleichs ( Art. 16 ATSG ) und den Beweiswert ärztlicher Berichte (E. 1
hiervor; vgl. auch BGE 143 V 124 E. 2.2.2 S. 126; 125 V 351 E. 3a S. 352) zutreffend



dargelegt. Darauf wird verwiesen.

E. 4.1
Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie in Bestätigung
der Verfügung der IV-Stelle vom 17. August 2018 einen Rentenanspruch des
Beschwerdeführers verneinte.

E. 4.2
Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, gestützt auf die beweiskräftige BEGAZ-Expertise
vom 26. April 2018 sei der Versicherte in der angestammten Tätigkeit als Koch nicht mehr
arbeitsfähig. In einer sitzenden leichten Tätigkeit bestehe eine volle Arbeitsfähigkeit mit
einer 30%igen Leistungseinschränkung. Sein im Gesundheitsfall erzielbares
Valideneinkommen als Koch betrage Fr. 69'375.-. Sein trotz Gesundheitsschaden
erreichbares Invalideneinkommen sei ausgehend von der vom Bundesamt für Statistik
herausgegebenen Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) Tabelle TA1, Total,
Kompetenzniveau 1 (einfache Tätigkeiten körperlicher oder handwerklicher Art), zu
bestimmen. Unter Berücksichtigung der 30%igen Leistungseinschränkung und des von der
IV-Stelle gewährten Abzugs von 10 % resultiere ein Invalideneinkommen von Fr. 42'231.-.
Aus dem Vergleich mit dem Valideneinkommen von Fr. 69'375.- folge ein
rentenausschliessender Invaliditätsgrad von 39 %.

E. 5
Umstritten ist einzig die Höhe des Abzugs vom Tabellenlohn beim Invalideneinkommen.

E. 5.1
Praxisgemäss können persönliche und berufliche Merkmale der versicherten Person wie
Alter, Dauer der Betriebszugehörigkeit, Nationalität oder Aufenthaltskategorie sowie
Beschäftigungsgrad einen auf höchstens 25 % begrenzten Leidensabzug von dem nach den
LSE-Tabellenlöhnen zu ermittelnden Invalideneinkommen rechtfertigen, soweit
anzunehmen ist, dass die trotz des Gesundheitsschadens verbleibende Leistungsfähigkeit
infolge eines oder mehrerer dieser Merkmale auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt (vgl.
Art. 16 ATSG ) nur mit unterdurchschnittlichem Einkommen verwertet werden kann ( BGE
135 V 297 E. 5.2 S. 301).

Die Frage, ob ein Abzug vom Tabellenlohn vorzunehmen ist, stellt eine vom Bundesgericht
frei zu prüfende Rechtsfrage dar (Urteil 9C_124/2019 vom 28. Mai 2019 E. 3). Die
Festlegung der Höhe eines Leidensabzugs beschlägt eine typische Ermessensfrage, welche
angesichts der dem Bundesgericht zukommenden Überprüfungsbefugnis letztinstanzlicher
Korrektur nur mehr dort zugänglich ist ( Art. 95 und 97 BGG ), wo das kantonale Gericht
sein Ermessen rechtsfehlerhaft ausgeübt hat, also bei Ermessensüberschreitung oder
-unterschreitung bzw. bei Ermessensmissbrauch als Formen rechtsfehlerhafter
Ermessensbetätigung ( BGE 137 V 71 E. 5.1 S. 72; 132 V 393 E. 2.2 S. 396 und E. 3.3 S.
399; Urteil 8C_803/2018 vom 6. Juni 2019 E. 3.2).

E. 5.2
Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass der Vorbescheid der IV-Stelle vom 17. März 2016,
worin sie einen Abzug von 20 % veranschlagt hatte, keine Bindungswirkung für das weitere
Verfahren hatte (vgl. SVR 2008 IV Nr. 43 S. 145, 9C_115/2007 E. 4 f.; Urteil 8C_535/2018
vom 29. Oktober 2018 E. 6.3.1).



E. 5.3
Weiter hat die Vorinstanz richtig erkannt, dass der Beschwerdeführer Schweizer Bürger ist,
weshalb sich unter dem Aspekt Nationalität kein Abzug rechtfertigt. Gemäss dem
BEGAZ-Gutachten vom 26. April 2018 ist er ganztags arbeitsfähig mit einer 30%igen
Leistungseinschränkung. In dieser Konstellation ist kein Abzug wegen Teilzeitarbeit
vorzunehmen (SVR 2014 IV Nr. 37 S. 130 E. 9.2 [8C_7/2014]; Urteil 9C_15/2018 vom 2.
Juli 2018 E. 4.4). Zudem wurden die gesundheitlichen Einschränkungen bereits im
Belastungs- und Anforderungsprofil berücksichtigt, weshalb sie nicht noch einmal als
abzugsrelevant herangezogen werden können (vgl. Urteil 8C_803/2018 vom 6. Juni 2019 E.
6). Schliesslich ist der Vorinstanz beizupflichten, dass sich das Alter bei Männern im
Alterssegment von 50 bis 64/65 bei Stellen ohne Kaderfunktion eher lohnerhöhend auswirkt
(vgl. LSE 2016, Tabelle TA9, Median; siehe auch in BGE 143 V 431 nicht publizierte E.
4.6 des Urteils 9C_535/2017 vom 14. Dezember 2017; Urteil 8C_227/2018 vom 14. Juni
2018 E. 4.2.3.4).

Insgesamt zeigt der Versicherte nicht auf und es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die
Vorinstanz das ihr in Bezug auf die Abzugshöhe zustehende Ermessen rechtsfehlerhaft
ausgeübt haben soll. Entgegen seiner Auffassung liegt keinesfalls die Vermutung nahe, der
Abzug sei von 20 % auf 10 % reduziert worden, damit er nicht den rentenbegründenden
Invaliditätsgrad von 40 % erreiche.

E. 6
Im Übrigen ist der vorinstanzliche Einkommensvergleich, der einen rentenausschliessenden
Invaliditätsgrad von gerundet 39 % ergab (zur Rundung vgl. BGE 130 V 121 ), unbestritten.
Weiterungen hierzu erübrigen sich somit.

E. 7
Der unterliegende Beschwerdeführer trägt die Gerichtskosten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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